Pässe / Lizenzen
Die Deutsche Eislauf-Union e.V. ist nationaler Spitzenverband für Eiskunstlaufen, Eistanz und Synchroneiskunstlaufen und einer von nur 7 olympischen Wintersportverbänden.
	Figure Skating Manager
Diese Seite befindet sich in Bearbeitung.

Aktuelle Updates finden Sie auf der Seite der ISU-Wertungssoftware.
	DEU-Meldeverfahren und Datenassistent
Die DEU hat ein neues Meldeverfahren eingeführt und bietet Vereinen und Veranstaltern das Überprüfen von personenbezogenen Daten über den DEU-Datenassistenten an. Für die Verwendung benötigt man Benutzernamen und Passwort. Diese erhält man von der DEU oder dem zuständigen LEV. Im Folgenden stehen das Meldeformular und die Erläuterungen zur Verwendung des Formulars und des Datenassistenten zum Download zur Verfügung:&nbsp;


	Excel-Meldeformular
	DEU-Datenassistent&nbsp;(PDF) - Erläuterungen
	DEU-Meldeformular&nbsp;(PDF) - Erläuterungen


Das Excel-Meldeformular kann auch von der neuen DEU-Datenbank (DEUlic) eingelesen werden. Die detaillierten Erläuterungen beschreiben die Verwendungsmöglichkeiten und informieren über die vorgegebenen Begriffe.

&nbsp;
	Läuferlizenz
Die Mitglieder der DEU haben in ihrer Versammlung im November 2018 in Dortmund einen weitreichenden Beschluss gefasst und eine Lizenzgebühr eingeführt, bei der man sich im Grundsatz an anderen Sportarten orientiert hat. Festgelegt wurde eine Gebühr in Höhe von 50 Euro je Saison, welche mit der Saison 2019/2020 erhoben wird. Ziel ist einerseits eine bessere Datenlage darüber zu bekommen, welche und vor allem wie viele Eissportler im eigenen Sportsystem der DEU und der ihr angeschlossenen Fachverbände aktiv sind und anderseits möchte man die Athlet*innen an den Kosten der Organisation und Verwaltung des Sportbetriebs beteiligen. Dabei funktioniert ein Spitzenverband - wie die DEU - nicht anders als ein Verein: Die große Anzahl an Sporttreibenden sorgt für die Gesamtfinanzierung der Organisation.

&nbsp;

Wer muss die Gebühr für die Läuferlizenz entrichten?

Im Zusammenhang mit dem Beschluss der Einführung der Lizenzgebühr wurde ein neuer Artikel in die Ordnung der Allgemeinen Bestimmungen für den Sportbetrieb der Deutschen Eislauf-Union (OAB) aufgenommen, in dem u.a. festgeschrieben wurde, für wen die Lizenzgebühr zu entrichtet ist. In dem neuen Artikel 9a der OAB steht in Ziffer 1 folgender Satz:

„Jeder Aktive, der am Sportbetrieb der DEU, eines LEV oder Vereins teilnimmt, muss im Besitz einer gültigen Läuferlizenz sein, die jährlich vor der Wettkampfsaison zu erneuern ist und die für jeweils eine Wettkampfsaison gültig ist.“ Damit ist klar, jeder Sportler bzw. jede Sportlerin darf nur mit einer gültigen Lizenz starten. Wir weisen darauf hin, dass ab sofort in allen Ausschreibungen der Hinweis enthalten sein sollte, dass eine Teilnahme nur mit aktiver Läuferlizenz möglich ist.

&nbsp;

Was ist der Unterschied zwischen Sportpass und Lizenzgebühr?&nbsp;

Jede Eiskunstläuferin und jeder Eiskunstläufer, die/ der am Sportbetrieb der Deutschen Eislauf-Union (DEU), eines Landeseissportverbandes (LEV) oder eines Vereins teilnimmt, muss im Besitz eines Sportpasses und einer gültigen Läuferlizenz sein. Der Sportpass wird einmalig erworben und ist eine Registrierung mit Startrecht für einen Verein. Die Läuferlizenz ist jährlich zu erneuern und jeweils für eine Wettkampfsaison vom 01.05. bis zum 30.04. des Folgejahres gültig. Ein Wechsel des Startrechts (Umschreibung des Sportpasses) hat keine Auswirkung auf die Lizenzpflicht.&nbsp;Der Sportpassantrag wird über Verein und zuständigen LEV bei der DEU eingereicht. Mit der erfolgten Registrierung erhält die/ der Aktive einen Sportpass mit Startrecht für den antragstellenden Verein. Der Sportpass, welcher Eigentum der DEU bleibt, geht in den Besitz der/ des Aktiven über. Es wird einmalig eine Sportpassnummer (ID) vergeben, welche die/ der Aktive für seine Teilnahme am Sportbetrieb im Eiskunstlaufen (aller Disziplinen) benötigt. Ohne Sportpassnummer (ID) kann also keine Läuferlizenz zur Akkreditierung für die Teilnahme am Sportbetrieb verarbeitet bzw. zugeordnet werden.

&nbsp;

Gibt es hierzu Besonderheiten bzw. Ausnahmen?


	Von der Lizenzpflicht ausgenommen sind Veranstaltungen, die ein dem LEV angeschlossener Verein ausschließlich für die eigenen Mitglieder ohne Beteiligung von Mitgliedern anderer Vereine durchführt, Artikel 9a Ziffer 5 OAB.&nbsp;
	Von der Zahlungspflicht ausgenommen sind zudem Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer bei der Erstbeantragung des Sportpasses für das laufende Sportjahr. D.h., wer beispielsweise nach dem 01.05.2019 einen Sportpass neu beantragt hat, ist für das aktuelle Sportjahr 2019/2020 bis zum 30.04.2020 von der Lizenzgebühr freigestellt, zahlt sodann erst zum 01.05.2020. Entscheidend ist das Antragsdatum, Artikel 9a Ziffer 8 OAB.
	Für die Saison 2019/2020 wurde zur Erleichterung der Einführung der Lizenzgebühr ferner folgende Entscheidung des Präsidiums der DEU getroffen: Parcours-Wettbewerbe unterhalb der Freiläuferkategorie werden in der Saison 2019/2020 von der Lizenzgebühr befreit. Einzelheiten sind der Klarstellung zu entnehmen.


&nbsp;

Wann muss die Gebühr für die Läuferlizenz entrichtet werden?

Die Gebühr für die Läuferlizenz muss vor der Wettkampfsaison (01.05.), spätestens aber vor der ersten Teilnahme am Sportbetrieb entrichtet werden. Ist ein Aktiver nicht im Besitz einer gültigen Läuferlizenz, darf er zur Teilnahme am Sportbetrieb weder von der DEU, noch von einem LEV oder eines dem LEV angeschlossenen Vereins zugelassen werden, Artikel 9a Ziffer 4 OAB.

&nbsp;

Was gehört zum Sportbetrieb?

Zum Sportbetrieb gehören alle Meisterschaften, Wettbewerbe, Klassenlaufen, Lehrgänge und sonstige sportliche Maßnahmen der DEU, der LEV und ihrer angeschlossenen Vereine, Artikel 9a Ziffer 5 OAB. Auch Schaulaufen sind sportliche Maßnahmen.

&nbsp;

Gibt es Voraussetzungen für den Erwerb einer Läuferlizenz?

Diese Frage beantwortet Artikel 9a Ziffer 3: „Eine Läuferlizenz kann nur erwerben, wer einem Verein angehört und im Besitz einer Startberechtigung gem. Art. 9 ist (Sportpass).“&nbsp;Die Läuferlizenz erwirbt die/ der Aktive selbst durch eine Zahlung direkt an die Deutsche Eislauf-Union. Voraussetzung für die Zahlung ist die Kenntnis der eigenen Sportpassnummer (ID).

&nbsp;

Wohin muss die Gebühr für die Läuferlizenz entrichtet werden und in welcher Höhe?&nbsp;

Die jährlich wiederkehrende Zahlung der Gebühr in Höhe von 50 Euro erfolgt seitens der Sportpassinhaberin/ des Sportpassinhabers bzw. der/ des gesetzlichen Vertreter/s direkt durch Überweisung auf ein Sonderkonto der DEU. Die LEV und die Vereine sind von diesem Arbeitsvorgang entbunden. Die Läuferlizenz gilt unabhängig des Tages der Zahlung immer für den Zeitraum einer Wettkampfsaison (= Sportjahr), welche vom 01.05. bis zum 30.04. des Folgejahres läuft. Anteilige Zahlungen sind unzulässig.

&nbsp;

Was ist bei der Überweisung zu beachten?

Die Läuferlizenz erwirbt die/ der Aktive selbst durch eine Zahlung direkt an die Deutsche Eislauf-Union. Voraussetzung für die Zahlung ist die Kenntnis der eigenen Sportpassnummer (ID). Sie kann technisch nur verarbeitet werden, wenn die/ der Aktive = Sportpassinhaber/in folgenden Verwendungsweck verwendet:

Beispiel: DEUlic,97987,Hans Mustermann

Erläuterung: „DEUlic“ Komma „Sportpassnummer“ Komma „Vorname Nachname“ des Läufers

Achtung: die Namensschreibweise muss zu 100% identisch mit der Schreibweise im Sportpass sein.

Bei der Überweisung für Namen mit&nbsp; ä, ö, ü&nbsp; bitte&nbsp; ae, oe, ue&nbsp; schreiben, ß&nbsp; wird zu&nbsp; ss.

Für jede/n Aktive/n ist einzeln zu überweisen!&nbsp; 

&nbsp;

Wo finde ich die Kontonummer für die Überweisung?

Die Daten des Sonderkontos der DEU findet man im PDF- Dokument Hinweise zur Lizenzgebühr für Eiskunstläuferinnen und -läufer.

&nbsp;

Wer legt die Gebühr fest und wo wird sie veröffentlicht?

Die Mitgliederversammlung beschließt auf Vorschlag des Vorstands über die Höhe der Gebühr für die Läuferlizenz gem. Art. 9a OAB. Diese Regelung trifft Artikel 7 der Finanz- und Gebührenordnung (FGO).&nbsp;Die jeweils gültige Gebühr wird mit der Preisliste der DEU gem. Art. 8 FGO bekannt gegeben (Artikel 9a Ziffer 2 OAB). Die Preisliste ist jeweils zum 01.05. eines Jahres vom Vorstand zu erstellen und über die Homepage der DEU zu veröffentlichen.

&nbsp;

Wie findet die Kontrolle statt?

Die Veranstalter melden Teilnahme- und Ergebnislisten an die DEU. Diese werden in das System eingelesen und mit den eingehenden Zahlungen abgeglichen. Damit erfolgt die Kontrolle im Nachgang. Aus diesem Grund muss der Verwendungszweck bei der Zahlung eindeutig sein.

&nbsp;

Was passiert, wenn die Lizenzgebühr nicht entrichtet wird?

Ist die Lizenzgebühr nicht vor der ersten Teilnahme am Sportbetrieb entrichtet worden, hat der rechtswirksame Erwerb der Läuferlizenz nicht stattgefunden. Folglich war die Zulassung zum Sportbetrieb unzulässig und der/ die Läufer/in befindet sich im Zahlungsverzug. Durch den Verzug wird ein Säumniszuschlag von 20 Euro fällig. Ist die Lizenzgebühr bis zum Saisonende (30.04.) immer noch nicht eingegangen, so wird eine Mahngebühr von 50 Euro erhoben.

Mit dem Ende der Wettkampfsaison (01.05.-30.04.) informiert die DEU die LEV über die fehlenden Lizenzen ihrer Läufer*innen und verfügt einen sofortigen Startrechtsentzug für die betroffenen Läufer*innen bis zur Nachzahlung der Lizenzgebühr einschl. Mahngebühr. Es handelt sich hierbei um eine Sperre als Sanktion gemäß § 9 Ziffer 7d der Satzung. Die Regelung für Säumnis- und Mahngebühren gelten ab der Saison 2020/2021. Ab dem Zeitpunkt der Mitteilung an die LEV können die betroffenen Läufer*innen weder durch den LEV noch durch die angeschlossenen Vereine für die Teilnahme am Sportbetrieb gemeldet werden.

&nbsp;

Erklärung zum Datenschutz

Die DEU als verantwortliche Stelle verarbeitet Ihre Daten, die sie im Rahmen der Überweisung der Lizenzgebühr übermitteln, zur Erteilung der Läuferlizenz gemäß Art. 9a OAB. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Angabe der Daten ist für die Erteilung der Läuferlizenz, die Voraussetzung für die Teilnahme am aktiven Sportbetrieb ist, zwingend erforderlich.

Für die Erteilung der Läuferlizenz ist es erforderlich, dass die bei der Überweisung angegebenen Daten mit den der DEU vorliegenden Daten des Sportpasses abgeglichen werden. Auch im Übrigen werden die Daten ausschließlich zur Erteilung der Läuferlizenz verarbeitet und in diesem Zusammenhang auch nicht an Dritte übermittelt, soweit die Übermittlung nicht zwingend zur Durchführung des Zahlungsverkehrs erforderlich ist. Soweit die DEU als verantwortliche Stelle im Zusammenhang mit der Erteilung der Läuferlizenz Dienstleister einsetzt, hat sie die entsprechenden Verträge gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen. Eine Übermittlung Ihrer Daten in Drittstaaten findet nicht statt. Ihre Daten werden für die Dauer einer Wettkampfsaison (Sportjahr) gespeichert, soweit nicht darüber hinaus, z.B. aus steuerrechtlichen Gründen, längere Aufbewahrungsfristen gelten. Mit der Überweisung der Lizenzgebühr bestätigt die Eiskunstläuferin/ der Eiskunstläufer die Kenntnis von der Verarbeitung ihrer/ seiner Daten durch die DEU, welche auf Grundlage des Sportpassantrages erhoben wurden.

Sie haben das Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Löschung, Auskunft, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch, soweit die Datenverarbeitung auf Grund unserer berechtigten Interessen erfolgt. Darüber hinaus haben Sie das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Weitere Hinweise zum Datenschutz sind zu finden unter: https://www.eislauf-union.de/datenschutz

Verantwortliche Stelle: Deutsche Eislauf-Union e.V. – Menzinger Str. 68 – 80992 München

Datenschutzbeauftragter: Prof. Dr. Rolf Lauser, rolf@lauser-nhk.de

&nbsp;

Wohin kann ich mich mit Fragen wenden, wenn ich hier keine Antwort gefunden habe?

Für eventuell weitere Fragen können Sie sich gerne an die DEU-Geschäftsstelle wenden. Hierzu bitten wir Sie, Ihre Fragen schriftlich an folgende E-Mailadresse zu senden: laeuferlizenz@eislauf-union.de

Wir werden bemüht sein, jede Anfrage zu beantworten.

&nbsp;

Mit freundlichen Grüßen

Das Team der DEU-Geschäftsstelle
	Trainerlizenzen
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Für die Erteilung von Trainerlizenzen im Eiskunstlaufen ist die DEU zuständig. Ausgebildet wird nach einem zertifizierten Curriculum. Lizenzen unterliegen der Fortbildungspflicht.

Die Regelungen zum Lizenzwesen finden sich in der Trainerordnung der DEU. Die DEU macht ihre Lizenznehmer ausdrücklich auf die im Ehrenkodex verankerten Werte aufmerksam, deren Einhaltung vorausgesetzt wird. Die Nichteinhaltung kann mit einem Lizenzentzug gemäß Artikel 10 Trainerordnung geahndet werden. Die Mitglieder der DEU haben sich mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.11.2018 einen Ethik-Code und eine Leitlinie zur Prävention von sexualisierter Gewalt gegeben. Weitere Informationen finden sich unter SafeSport.

&nbsp;

Die Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Lizenzen erfolgt kostenpflichtig auf Grundlage der jeweils gültigen DEU-Preisliste.

&nbsp;

Die DEU bietet mit Genehmigung des DOSB folgende Trainerlizenzausbildungen für Eiskunstlaufen an:


	Trainer - C Breitensport Eiskunstlaufen (durchgeführt von den Landeseissportverbänden)
	Trainer - C Leistungssport Eiskunstlaufen
	Trainer - B Leistungssport Eiskunstlaufen
	Trainer - A Leistungssport Eiskunstlaufen


Lizenzen werden auf einem vom DOSB gestellten Server erstellt und gepflegt. Mit oder nach Ausbildungsabschluss oder Fortbildungsbesuch erfolgt eine Datenerhebung und -bearbeitung. Hierfür werden Angaben benötigt, welche der Antragsteller oder Lizenznehmer hier eingibt: Datenblatt / Einwilligungserklärung


	Beispiellizenz


Lizenztrainer, die eine Fortbildung besucht haben, legen einen eigenhändig unterzeichneten Trainerehrenkodex der DEU (in der jeweils gültigen Fassung) im Original vor, eine Einwilligung zur Datenbearbeitung und einen Nachweis der Fortbildungsteilnahme (Bescheinigung des Veranstalters in der Form von Artikel 6 Ziffer 4 Trainerordnung).

&nbsp;

Für eine Lizenzerteilung muss vorab die Klassenlauf- und Testlauf- Eingangsvoraussetzung erfüllt sein. Dies bedeutet, der Antragsteller muss im Besitz eines Sportpasses sein, in dem die Prüfungen eingetragen sind.

&nbsp;

Trainer, die eine Lizenz ausgestellt bekommen möchten, müssen folgende Unterlagen zur Antragsteller bei der DEU einreichen:


	Bestätigung der Ausbildung im geforderten Umfang und der Abschlussprüfung einschließlich Notengebung
	Eigenhändig unterzeichneter Trainerehrenkodex der DEU (in der jeweils gültigen Fassung) im Original
	Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis im Original (wird zusammen mit der DIN A4 Lizenz zurück gesendet)
	Bestätigung der Ausbildung in Erster Hilfe in einem Umfang von 9UE (nicht älter als 24 Monate zum Zeitpunkt der Lizenzvergabe)
	Bestätigung der Hospitationsstunden (50 Std. für C-LS und 30 Std. für C-BS bei einem Trainer mit mindestens B- Lizenz Leistungssport für Eiskunstlaufen) auf dem Formular der DEU
	Bestätigung der Lehrtätigkeit unter Aufsicht im Verein und Nachweis der Vereinsbindung
	Datenblatt / Einwilligungserklärung


Ausbildungsinformationen für Trainer - C in einer Kurzübersicht

&nbsp;

Die Lizenzierung ist eine Verwaltungstätigkeit, der eine Prüfung auf Aktenlage vorausgeht. Einzureichen sind die Unterlagen stets in vollständiger Form, von Teileingaben ist abzusehen. Eine Rechnungsstellung erfolgt nach Eingang der ersten Unterlagen.&nbsp;

&nbsp;

Hinweise:



Lizenznehmer, deren Lizenz ihre Gültigkeit verloren hat, haben nach den Vorgaben von Artikel 7 Ziffer 1-3 Trainerordnung zu verfahren. Gemäß Artikel 7 Ziffer 4 Trainerordnung gilt in Übereinstimmung mit den DOSB Rahmenrichtlinien: "Trainerlizenzen, welche mehr als 5 Jahre abgelaufen sind, muss die DEU nicht mehr anerkennen. Hier kann eine erneute Ausbildung in der jeweiligen Stufe verlangt werden. Bei der Prüfung ist die aktive Trainertätigkeit ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Ungültigkeit der Trainerlizenz zu berücksichtigen."&nbsp;

&nbsp;

Lizenznehmer, welche eine Wiederaufnahme ihrer Lizenz ersuchen, stellen schriftlich einen entsprechenden Antrag bei der DEU. Das Prüfungsverfahren ist kostenpflichtig gemäß jeweils gültiger DEU-Preisliste.

&nbsp;

Trainer, die eine ausländische Qualifikation mit einem staatlichen, universitären oder verbandlichen Abschluss erworben haben und eine Anerkennung ihrer Ausbildung in Form einer DOSB Trainerlizenz für Eiskunstlaufen von der DEU wünschen, müssen einen schriftlichen Antrag bei der DEU stellen. Dem Antrag sind beglaubigte Nachweise in übersetzter Form zum Werdegang, zur sportlichen Laufbahn und zur Ausbildung als Trainer für Eiskunstlaufen beizufügen. Die Unterlagen müssen Auskunft über die Art, den Umfang, die Inhalte und die Prüfungsbestandteile geben. Gleichzeitig müssen sportfachliche und pädagogische Kenntnisse und Erfahrungen im Unterricht deutlich werden. Grundsätzlich müssen Antragsteller einen Wohnsitznachweis der Meldebehörde, eine Ablichtung des Reisepasses und eine Vereinsbindung vorlegen. Es ist empfehlenswert, gleichzeitig einen Sportpassantrag (Registrierung ohne Startberechtigung) über den Verein und seinen zuständigen LEV zu stellen, damit die im Ausland erworbenen sportlichen Leistungsnachweise registriert werden können. Die DEU muss mit den vorliegenden Unterlagen und Nachweisen die Möglichkeit einer Vergleichsprüfung haben. Die Antragstellung ist kostenpflichtig gemäß jeweils gültiger DEU-Preisliste. Das Verfahren kann einige Monate beanspruchen. Es besteht die Möglichkeit, vorübergehend eine Gastlizenz gemäß Artikel 12 Trainerordnung zu erhalten.

&nbsp;

Unabhängig einer Anerkennung sind grundsätzlich vor jeder Lizenzerteilung folgende, aktuelle Nachweise einzureichen:


	Eigenhändig unterzeichneter Trainerehrenkodex der DEU (in der jeweils gültigen Fassung) im Original
	Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis im Original (wird zusammen mit der DIN A4 Lizenz zurück gesendet)
	Bestätigung der Ausbildung in Erster Hilfe in einem Umfang von 9UE (nicht älter als 24 Monate zum Zeitpunkt der Lizenzvergabe)
	Datenblatt / Einwilligungserklärung &nbsp;


&nbsp;

Bei der Beantragung eines Erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses ist bei vielen Meldebehörden eine Anforderungsberechtigung vorzulegen. Dieses Formular können Vereine und Verbände ausstellen. Wird diese Bescheinigung bei der DEU angefordert, erfolgt eine Berechnung dieser Verwaltungstätigkeit gemäß jeweils gültiger DEU-Preisliste.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;

Für Fragen in Angelegenheiten der Traineraus- und -fortbildung einschließlich Lizenzierung - E-Mail

Weitere Informationen finden sich im Menü Training - Aus- und Forbildung Trainer.
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	Startberechtigung (ehem. Sportpässe)
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Für Personen

Jede/r Läufer/in, die/ der an Klassenlaufen, Wettbewerben oder Meisterschaften der DEU, eines LEV oder Vereins teilnimmt, benötigt einen gültigen Sportpass der DEU. Der Sportpass ist der allein verbindliche Nachweis von Vereinszugehörigkeit und Startberechtigung einer Läuferin/ eines Läufers. Er enthält alle erforderlichen persönlichen und sportlichen Daten des Passinhabers. Die Ausstellung und Aktualisierung erfolgt durch die DEU nach Antragstellung mit den entsprechenden Formularen, die hier bereitgestellt werden. Für die Richtigkeit der Angaben im Sportpass sind der Verein der Läuferin/ des Läufers und der zuständige LEV verantwortlich. Der Sportpass ist Eigentum der DEU.

Formulare auf Ausstellung oder Aktualisierung sind immer vom Verein der Läuferin/ des Läufers über den zuständigen LEV bei der Geschäftsstelle der DEU einzureichen. Alle Formulare müssen am Computer ausgefüllt werden, um Verarbeitungsfehler zu vermeiden.

Antrag auf Erteilung einer Startberechtigung:
Sportpassanforderung (PDF)

Antrag auf Änderung der Startberechtigung:
Sportpassumschreibung (PDF)

Hinweis zur Umschreibung: Falls eine Freigabe des bisherigen Vereins vorliegt, bitte als Anlage beifügen oder durch Unterschrift des bisherigen Vereins auf dem Antragsformular bestätigen lassen. Falls keine Freigabe vorliegt, folgt die Umschreibung zum 01. Mai eines Jahres, vorausgesetzt dem abgebenden Verein wurde eine schriftliche Mitteilung zum Wechsel bis zum 30. April gemäß Artikel 11 Ziffer 1 OAB gemacht. Eine Abschrift dieser Mitteilung ist dem Antrag beizufügen. Sollte ein Verein nicht mehr bestehen, kann der für diesen Verein zuständige LEV die Freigabe ersatzweise erklären.

Staatsangehörigkeit und Teilnahme für ein anderes Land

Anlage zum Sportpassantrag:
Zusatzblatt (PDF)

Dieses Formular ist von Antragstellern auszufüllen, die


	keine deutsche Staatsangehörigkeit oder mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen und/oder
	bereits für ein anderes Land (Mitglied der ISU) an Wettbewerben teilgenommen haben.


Anmerkung: Die DEU ist gehalten zu prüfen, ob sie das Startrecht erteilen darf, ohne gegen das Startrecht eines anderen Landes und damit gegen die Regeln des Weltverbandes (ISU) zu verstoßen. Es gilt Rule 109 der ISU General Regulations in der jeweils gültigen Fassung.

&nbsp;
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Für Teams

Teams, die in der Disziplin Synchron an den Start gehen möchten, benötigen einen federführenden Verein, der für das Team einen Teamsportpass beantragt. Mit der Erteilung einer Startberechtigung erhält das Team eine Sportpassnummer (ID), unter welcher das Team bei der DEU geführt wird. Jedes Teammitglied muss im Besitz eines eigenen Sportpasses sein. Das Team wird durch eine/n Leiter/in vertreten.

Antrag auf Erteilung einer Startberechtigung:
Teamsportpassanforderung (PDF)

Anlage zum Teamsportpassantrag:
Teammeldebogen EXCEL (mindestens 1x jährlich zu aktualisieren)

Anmerkung: Teams können bis zu 25 Prozent (4 in einem Team mit 16 und 3 in einem Team mit 12) aus Läufern bestehen, die zu einem anderen Land gehören, das sich von dem unterscheidet, für das das Team antritt, vorausgesetzt, sie haben eine entsprechende Freigabe des ISU-Mitglieds, dem sie angehören.&nbsp;

Lizenzgebühr bzw. Läuferlizenz

Jeder Aktive, der am Sportbetrieb der DEU, eines LEV oder Vereins teilnimmt, muss im Besitz einer gültigen Läuferlizenz sein, die jährlich vor der Wettkampfsaison zu erneuern ist und die für jeweils eine Wettkampfsaison gültig ist. Detaillierte Informationen zur Läuferlizenz findet man hier.

Registrierung ohne Startberechtigung

Personen, die nicht als Aktive bereits bei der DEU mittels Sportpassantrag erfasst wurden, jedoch Leistungen der DEU oder der LEV beanspruchen und sich beispielsweise im Verein als Trainer, Übungsleiter, Offizieller oder in sonstiger Weise engagieren, müssen eine Registrierung durchlaufen. Dies gilt auch, wenn die Teilnahme an einer Trainerausbildung der DEU oder eines LEV beabsichtigt ist oder eine im Ausland erworbene Qualifikation anerkannt werden soll. Mit der Registrierung wird eine Vereinsbindung eingegangen. Die Zugehörigkeit zum Verein kann auch als passive Mitgliedschaft geführt werden. Mit der Registrierung wird die/ der Antragsteller/in als Person im Datenbanksystem der DEU erfasst und erhält eine Sportpassnummer (ID).&nbsp;

Antrag auf Registrierung (PDF)

Anmerkung: Trainer beachten bitte auch die Informationen für Antragsteller mit ausländischen Qualifikationen. Ohne Registrierung können Anträge nicht bearbeitet und Leistungen nicht erfasst werden. Detaillierte Informationen findet man hier.&nbsp;

Verwaltungsgebühren

Die Leistungen der DEU werden auf Grundlage der jeweils gültigen Preisliste berechnet.
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